
Beschlussvorlage der Zählgemeinschaft SPD / Bündnis 90-
Grüne

öffentlich

Amt/Geschäftszeichen Bearbeiter Datum Drucksache Nr.:

Zählgemeinschaft SPD / 
Bündnis90-Grüne

Philipp Reimer 09.11.2016 16/SPD-Grün/132

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Gremium Sitzungstermin Status
Vorberatung FA 24.01.2017 Öffentlich

Vorberatung HA 09.02.2017 Nichtöffentlich

Entscheidung SVV 23.02.2017 Öffentlich

Bezeichnung: Beschlussvorlage der Zählgemeinschaft SPD / Bündnis90-Grüne: 
Erbbaurechtsverträge mit umsatzabhängiger Erbpacht für gewerbliche 
Erbbaurechtsnehmer

Beschlussvorschlag:

Der Bürgermeister wird beauftragt, einen Mustererbbaurechtsvertrag entwerfen zu lassen, der bei 
gewerblichen Vertragspartnern einen zum Teil umsatzabhängigen Erbbauzins vorsieht. Dieser 
Vertrag ist als Grundlage für zukünftige Erbbaurechtsverträge und Pachtverträge mit gewerblichen 
Vertragspartnern zu verwenden.

Problembeschreibung/Begründung:

Eine Kopplung des Pachtzinses an den Umsatz ist als eine Art Wirtschaftsförderung zu betrachten. In 
der Anfangsphase wird der Gewerbetreibende durch günstige Pachtkonditionen entlastet, da der 
Umsatz noch gering ist und hat so bessere Startbedingungen. Zum späteren Zeitpunkt, bei 
steigenden Umsätzen und Erfolg, partizipiert die Stadt als Grundstückseigentümer mit an einer 
wertsteigernden Entwicklung. Die üblichen Erbbaurechtsverträge, auf alleiniger Basis des 
Bodenrichtwertes, sind bewährt und sinnvoll für private Eigenheimbauer. Für gewerbliche 
Unternehmen als Vertragspartner sind sie wenig geeignet.

Finanzielle Auswirkungen? Ja / Nein

Finanzierung
Gesamtkosten der 
Maßnahme (Beschaf-
fungs-Folgekosten)

Jährliche Folgekos-
ten/lasten

Eigenanteil
(i.d.R. = Kreditbedarf)

Objektbezogene
Einnahmen 
(Zuschüsse/Beiträge)

Einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsbelastun
g
(Mittelabfluss, 
Kapitaldienst, Folgelasten 
ohne kalkulatorische 
Kosten)

€ € € € €

Veranschlagung 2016                nein                    ja,  mit €                   Produktkonto
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     Im Ergebnisplan               im Finanzplan

Anlagen:

Beschlussvorlage der Zählgemeinschaft SPD / Grüne
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Fraktion	  B90-‐Grüne	  /SPD	   	   	   	   	   	   	  
Beschlussvorlage	  

	  
Für	  den	   HA	  

SVV	  
	  	  	  am	  :	  	  	  
	  	  	  am	  	  :	  08.12.2016	  

	   	  

	  
	  
Erbbaurechtsverträge	  	  mit	  umsatzabhängiger	  Erbpacht	  	  für	  gewerbliche	  
Erbbaurechtsnehmer	  

	  
	  	  	  	  Beschlußvorschlag	  :	  

	  
Der	  Bürgermeister	  wird	  beauftragt	  	  einen	  Mustererbbaurechtsvertrag	  entwerfen	  zu	  
lassen,	  der	  bei	  gewerblichen	  Vertragspartnern	  einen	  z.	  T	  umsatzabhängigen	  
Erbbauzins	  vorsieht.	  
Dieser	  Vertrag	  ist	  als	  Grundlage	  für	  zukünftige	  Erbbaurechtsverträge	  und	  
Pachtverträge	  mit	  gewerblichen	  Vertragspartnern	  zu	  verwenden.	  
	  
	  
Begründung:	  	  	  	  
	  
Eine	  Kopplung	  das	  Pachtzinses	  an	  den	  Umsatz	  ist	  als	  eine	  Art	  Wirtschaftsförderung	  
zu	  betrachten.	  	  
In	  der	  Anfangsphase	  	  wird	  der	  	  Gewerbetreibende	  	  durch	  	  günstig	  Pachtkonditionen	  
entlastet,	  	  	  	  da	  der	  Umsatz	  noch	  gering	  ist	  und	  hat	  so	  besserer	  Startbedingungen.	  
	  
Zum	  späteren	  Zeitpunkt,	  bei	  steigenden	  Umsätzen	  und	  Erfolg,	  	  partizipiert	  die	  Stadt	  
als	  Grundstückseigentümer	  mit	  an	  einer	  wertsteigernden	  Entwicklung.	  
	  
Die	  üblichen	  Erbbaurechtverträge,	  auf	  alleiniger	  Basis	  des	  Bodenrichtwertes,	  sind	  
bewährt	  und	  sinnvoll	  für	  private	  Eigenheimbauer.	  Für	  gewerbliche	  Unternehmen	  
als	  Vertragspartner	  	  sind	  sie	  wenig	  geeignet.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fraktion	  B90-‐Grüne/SPD	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.	  November	  2016	  
i.	  A	  	  	  Knut	  Wiek	  

	  
	  
	  

Anlage	  :	  Auszug	  aus	  einer	  Stellungnahme	  Ra.	  Dr.	  Lorenz	  Claussen	  
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Beschlussvorlage der CDU-Fraktion öffentlich

Amt/Geschäftszeichen Bearbeiter Datum Drucksache Nr.:

CDU-Fraktion Philipp Reimer 17.11.2016 16/CDU/138

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Gremium Sitzungstermin Status
Vorberatung FA 24.01.2017 Öffentlich

Vorberatung BA 25.01.2017 Öffentlich

Entscheidung HA 09.02.2017 Nichtöffentlich

Bezeichnung: Beschlussvorlage der CDU-Fraktion: Nutzungskonzept neuer Friedhof

Beschlussvorschlag:

Der Bürgermeister wird beauftragt, ein Nutzungskonzept für den neuen Friedhof in Kühlungsborn zu 
erstellen. Das Nutzungskonzept ist zu unterteilen in:
1. Gestaltung des Areals aufgrund neuer Bestattungsgewohnheiten
2. Wirtschaftlichkeit: aufgrund neuer Bestattungsgewohnheiten und Kostenentwicklung

Problembeschreibung/Begründung:

In den nächsten Jahren ist davon auszugehen,:
- dass Erdbestattungen weiter rückläufig sein werden
- dass alternative Bestattungsformen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten in Betracht 

gezogen werden, z.B. Urnenwand

Eventuell Werbung für den Friedhof als Alternative zur Seebestattung. Das Grünflächenkataster ist 
bei der Erarbeitung des Nutzungskonzeptes einzubeziehen. Die Ergebnisse des Nutzungskonzeptes 
sind bei der Überarbeitung der Gebührensatzung zu berücksichtigen.

Finanzielle Auswirkungen? Ja

Anlagen:

Beschlussvorlage der CDU-Fraktion
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Beschlussvorlage öffentlich

Amt/Geschäftszeichen Bearbeiter Datum Drucksache Nr.:

Finanzen Dirk Lahser 16.12.2016 16/20/143

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Gremium Sitzungstermin Status
Vorberatung FA 24.01.2017 Öffentlich

Entscheidung HA 09.02.2017 Nichtöffentlich

Bezeichnung: Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Übertragung der Aufgaben der 
Verwaltungsvollstreckung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschließt den Abschluss eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Übertragung der Aufgaben der Verwaltungsvollstreckung. Der 
Vertrag ist Bestandteil des Beschlusses.

Problembeschreibung/Begründung:

Zwischen der Stadt Ostseebad Kühlungsborn und dem Amt Neubukow - Salzhaff besteht derzeit ein 
öffentlich - rechtlicher Vertrag, der die Übernahme der Aufgaben der Verwaltungsvollstreckung 
durch das Amt Neubukow – Salzhaff regelt. Dieser Vertrag besteht seit dem Jahr 2004 (siehe Anlage). 
Aufgrund gesetzlicher Änderungen und gestiegener Anforderungen bei der Vollstreckung ist es 
notwendig geworden einen neuen Vertrag zu entwerfen (siehe Anlage). 

Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn zahlt dem Amt Neubukow – Salzhaff für die mit der Übernahme 
der Verwaltungsvollstreckung entstehenden Aufwendungen zunächst unterjährig eine 
Verwaltungskostenpauschale voraus. Sodann wird nach Geschäftsjahresende eine Abrechnung nach 
tatsächlichem Aufwand erstellt, die dann entweder zu einem Guthaben oder einer Nachzahlung für 
die Stadt Ostseebad Kühlungsborn führen kann.

Folgend werden beispielhaft die tatsächlich entstandenen Aufwendungen für die Jahre 2013 – 2015 
dargestellt:

2013: EUR 26.600
2014: EUR 20.400
2015: EUR 18.300

Finanzielle Auswirkungen? Ja

Finanzierung
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Gesamtkosten der 
Maßnahme (Beschaf-
fungs-Folgekosten)

Jährliche Folgekos-
ten/lasten

Eigenanteil
(i.d.R. = Kreditbedarf)

Objektbezogene
Einnahmen 
(Zuschüsse/Beiträge)

Einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsbelastun
g
(Mittelabfluss, 
Kapitaldienst, Folgelasten 
ohne kalkulatorische 
Kosten)

€ 22.000 € € 22.000 € €

Veranschlagung 2017       ja,  mit € 22.000         Produktkonto 11602.52543000

Im Ergebnisplan:   ja            im Finanzplan: ja

Anlagen:

- Vertragsentwurf
- derzeit bestehender Vertrag
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Beschlussvorlage öffentlich

Amt/Geschäftszeichen Bearbeiter Datum Drucksache Nr.:

Bürgeramt Manja Kehr 30.12.2016 16/30/144

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Gremium Sitzungstermin Status
Vorberatung FA 24.01.2017 Öffentlich

Vorberatung HA 09.02.2017 Öffentlich

Entscheidung SVV 20.04.2017 Öffentlich

Bezeichnung: Festlegung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für die 3 Kindertagesstätten in der 
Stadt Ostseebad Kühlungsborn für das Jahr 2017

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Anteile der Wohnsitzgemeinde für die 3 Kindertagesstätten 
gemäß der Aufstellung in der Anlage.

Problembeschreibung/Begründung:

Mit Beschluss vom 23.11.2016 hat der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Rostock die Aufteilung 
der zur Verfügung stehenden Landes- und Kreismittel für die belegten Plätze in 
Kindertageseinrichtungen für das Jahr 2017 beschlossen. Demnach ändern sich sowohl die 
Elternbeiträge als auch die anteiligen Betreuungskosten der Gemeinde.
Gem. § 20 des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (KiföG M-V) hat die Gemeinde in der das Kind 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, mind. 50% der Betreuungskosten zu tragen, soweit der 
Finanzierungsbedarf nicht durch die Landes- und Kreismittel gedeckt wird.
Für die Diakonie-Kita „Arche Noah“ übernimmt die Stadt Ostseebad Kühlungsborn ab dem 
01.01.2017 für den Krippenbereich den gesetzlichen Anteil von 50%. Der Gemeindeanteil im 
Kindergartenbereich hat sich im Vergleich zum Vorjahr minimal reduziert. Pro Ganztagsplatz beträgt 
der Gemeindeanteil 225,01€, pro Teilzeitplatz beträgt der Anteil der Gemeinde 135,01€ und pro 
Halbtagsplatz 90,00€. 
Für die DRK-Kita „Uns´ Ostseekinner“ und die AWO-Kita „Bummi“ übernimmt die Stadt Ostseebad 
Kühlungsborn für Krippe und Kindergarten den gesetzlichen Anteil von 50%.

Finanzielle Auswirkungen? Ja / Nein

Finanzierung
Gesamtkosten der 
Maßnahme (Beschaf-
fungs-Folgekosten)

Jährliche Folgekos-
ten/lasten

Eigenanteil
(i.d.R. = Kreditbedarf)

Objektbezogene
Einnahmen 
(Zuschüsse/Beiträge)

Einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsbelastun
g
(Mittelabfluss, 
Kapitaldienst, Folgelasten 
ohne kalkulatorische 
Kosten)

€ € € € €
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Veranschlagung 2016                nein                    ja,  mit €                   Produktkonto

     Im Ergebnisplan               im Finanzplan

Anlagen:

Aufschlüsselung Platzkosten ab 01.01.2017
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Beschlussvorlage öffentlich

Amt/Geschäftszeichen Bearbeiter Datum Drucksache Nr.:

Eigenbetrieb 
Kommunalservice

Dirk Lahser 18.07.2016 16/87/087

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Gremium Sitzungstermin Status
Vorberatung KWA 19.01.2017 Öffentlich

Vorberatung HA 09.02.2017 Nichtöffentlich

Entscheidung SVV 23.02.2017 Öffentlich

Bezeichnung: Jahresabschluss zum 31.12.2015 - Eigenbetrieb "Kommunalservice Kühlungsborn"

Beschlussvorschlag:

Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015

Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschließt die Feststellung des 
durch die CT Commerzial Treuhand Gesellschaft mit beschränkter Haftung - 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft -, Rostock, geprüften Jahresabschlusses 
des Eigenbetriebes „Kommunalservice Kühlungsborn“ für das Wirtschaftsjahr 2015.

Verwendung des Jahresüberschusses

Der Bilanzgewinn (Jahresüberschuss nach teilweiser Verwendung) des Jahres 2015 wird auf neue 
Rechnung vorgetragen und dient zur Abdeckung erwarteter Jahresfehlbeträge in den folgenden fünf 
Wirtschaftsjahren.

Problembeschreibung/Begründung:

Feststellung des Jahresabschlusses
Siehe geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 des Eigenbetriebes 
„Kommunalservice Kühlungsborn“.

Verwendung des Jahresüberschusses
In § 10 Abs. 7 EigVO M-V ist die Reihenfolge der Verwendung eines in der Gewinn- und 
Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresüberschusses vorgeschrieben.

Aufgrund der erhöhten Mittelanmeldungen zur institutionellen Förderung, steigender 
Personalaufwendungen durch die Anstellung von Saisonkräften erhöhter Aufwendungen für die 
Instandhaltung und Pflege für das Wirtschaftsjahr 2017 ist im Rahmen der Planungsarbeiten von 
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einem Jahresfehlbetrag im Wirtschaftsjahr 2017 auszugehen. Daher ist der im Wirtschaftsjahr 2015 
erzielte Bilanzgewinn gem. Rangliste des § 10 Abs. 7 EigVo M-V auf neue Rechnung vorzutragen.

Finanzielle Auswirkungen? Ja / Nein

Finanzierung
Gesamtkosten der 
Maßnahme (Beschaf-
fungs-Folgekosten)

Jährliche Folgekos-
ten/lasten

Eigenanteil
(i.d.R. = Kreditbedarf)

Objektbezogene
Einnahmen 
(Zuschüsse/Beiträge)

Einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsbelastun
g
(Mittelabfluss, 
Kapitaldienst, Folgelasten 
ohne kalkulatorische 
Kosten)

€ € € € €

Veranschlagung                nein                    ja,  mit €                   Produktkonto

     Im Ergebnisplan               im Finanzplan

Anlagen:

Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss zum 31.12.2015 und zum Lagebericht für das GJ 2015

TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



TOP 8



Beschlussvorlage öffentlich

Amt/Geschäftszeichen Bearbeiter Datum Drucksache Nr.:

Finanzen Dirk Lahser 20.06.2016 16/20/069

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Gremium Sitzungstermin Status
Vorberatung FA 01.11.2016 Öffentlich

Vorberatung HA 17.11.2016 Nichtöffentlich

Entscheidung SVV 08.12.2016 Öffentlich

Bezeichnung: Haushaltssatzung 2017 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsbetrag beschließt die beigefügte 
Haushaltssatzung für den doppischen Haushaltsplan 2017 mit seinen Bestandteilen und Anlagen 
gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung und gem. § 1 Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Problembeschreibung/Begründung:

siehe Anlagen, Erläuterungen werden durch den Leiter Finanzen gegeben.

Finanzielle Auswirkungen? Ja

Finanzierung
Gesamtkosten der 
Maßnahme (Beschaf-
fungs-Folgekosten)

Jährliche Folgekos-
ten/lasten

Eigenanteil
(i.d.R. = Kreditbedarf)

Objektbezogene
Einnahmen 
(Zuschüsse/Beiträge)

Einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsbelastun
g
(Mittelabfluss, 
Kapitaldienst, Folgelasten 
ohne kalkulatorische 
Kosten)

€ € € € €

Veranschlagung 2017                nein                    ja,  mit €                   Produktkonto

     Im Ergebnisplan               im Finanzplan

Anlagen:
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Beschlussvorlage öffentlich

Amt/Geschäftszeichen Bearbeiter Datum Drucksache Nr.:

Finanzen Dirk Lahser 20.06.2016 16/20/070

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Gremium Sitzungstermin Status
Vorberatung FA 24.01.2017 Öffentlich

Vorberatung HA 09.02.2017 Öffentlich

Entscheidung SVV 23.02.2017 Öffentlich

Bezeichnung: Haushaltssatzung 2017 des städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Ostseebad 
Kühlungsborn

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschließt gemäß §§ 64 Abs. 4 i. 
V. m. 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern die Haushaltssatzung sowie 
den Haushaltsplan 2017 mit seinen Bestandteilen und Anlagen für das Städtebauliche 
Sondervermögen. Die Anlagen sind Bestandteil des Beschlusses.

Problembeschreibung/Begründung:

Siehe Anlagen. Zusätzlich mündliche Erläuterung durch den Leiter Finanzen.

Finanzielle Auswirkungen? Ja 

Finanzierung
Gesamtkosten der 
Maßnahme (Beschaf-
fungs-Folgekosten)

Jährliche Folgekos-
ten/lasten

Eigenanteil
(i.d.R. = Kreditbedarf)

Objektbezogene
Einnahmen 
(Zuschüsse/Beiträge)

Einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsbelastun
g
(Mittelabfluss, 
Kapitaldienst, Folgelasten 
ohne kalkulatorische 
Kosten)

€ € € € €

Veranschlagung 2017               nein                    ja,  mit €                   Produktkonto

     Im Ergebnisplan               im Finanzplan

Anlagen:

Haushaltssatzung und -plan SSV Kühlungsborn 2017 
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